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berein, ©dömeiser. ©oiffettröerbanb, ©penglermeifterberein 3ü*
rich, Puh&inbermeifterüerein 3ünh, Snbuftrte» unb ©ewerbe»

mufeum ©t. ©allen — gufammcn nur 25 bmt 78 ©eftionen.

®a bie î. 3- befttmmte SlblieferuugSfrift (@nbe jÇebruar) fdjou

iiberfc^ritten, erfudjen wir bie riitfftänbigen ©eftionen brtngenb

ntn beförberlid&e ©infenbung iljrer Saijregberidjte, bamit bie

Peröffentlicgung beS ©efammtberihteS feine SSergögerung er»

leibet. 3u fpät einlangenbe Perihte müfeten wegfallen.

®en ©eftionäfaffieren gur gefälligen Potiguahme, bafe

nädjftenS bie SagreSbeiträge pro 1892 per Pacgnahme er»

hoben werben, foferu nid)t bid ©übe 3?iärg bie Pegaglung

beg Seitrages per Planbat oorgegogen wirb. SIHfäßige Sien»

berungen itt ber Plitgliebergafjl finb beförberlich unferm Qua»

ftor, §errn ©tabtratg Koller in 3üricf), mitgutgeilen.
* *

*

Sluf SBunfd) mehrerer ©eftionen, welche bie Prämien für
SegrlingSpritfungen in gorm geeigneter $ahfd)riften unb

Utenfilien berabfolgen, würbe legteS 3agr mit erheblichen

Soften ein ®epot foldjer Prämien ($ad)fd)i'iften, SOßerfgeuge,

Peifegeuge u. 81. m.) im „f^eftaloggianum" in 3ürih errichtet

utib ein Pergetdjnife berfelben jeber ©eftion sur Perfügung

gefteüt. SBenn biefe ©elegengeit gur Erwerbung gwecfmäfeiger

Prämien itt 3uf'<nft "i$t beffer beniigt würbe als int legten

Sabre, Wären Wir genötigt, bon weitern Schaffungen ab»

pfehen. 3m Sntereffe ber ©ache möchten wir baber bie»

jenigen ©eftionen, welche auch in biefem 3al)re folcge Prä»

mien gu berabfolgen gebenfen, entftïid) erfucgen, bie nod)

borräthigeu gahfhriftett unb lltenfilien bom ®epot begieheu

p wollen. ®aS SSergeicfjuife fteht sur Serfügung. Plan Wenbe

fih an unfer ©efretariat ober bireft an baê „Peftätoggianum
3üricb".

Plit freunbelbgenöffifdjem ©rufe

^ ii r b e n letteuben 31 u S f cfe n fe,

®er Präfibent:
Dr. S. Stößel.

®er ©efretär:
Söcntcr JîrcbS.

betriebenes.
(Korrefp.) ®et' ©djloffcrmciftcrbcrcin Sujetn hat, in

Unterganblung mit ben htefigen ©ifengefdjäften, bie 3«ge=
ftänbniffe erhalten, bafe einige Slrtifet, bie hauptfächlich ber

Sleinmetfter madd, nicht mehr auf Sager geführt werben;
unb wieber folche, Wie g. P- Ofenrohre, SBinfel u. f. to., au

©hloffer uttb Dfengefcljäfte mit PorgitgSpreifeu berfouft wer»

ben. ®iefe8 lobenSWertge ©ntgegeufommen bon Seite ber

©tfenganblungen beftimmt bie Pleifterfdjaft, bie SEBaarenbe»

SÜge möglihft auf giefigem Stage su bedett.

SSicvtcliahrêre^nunaètt. ©leid) wie bie bereinigten §anb=

werter bott Jorgen uttb Umgebung, hat auch ber ©djreiner»

meiftemerbanb ber beiben ©eebegirfe Jorgen unb Steilen in
feiner legten Perfammlung befd)loffen, für ba§ Sahr 1892
bierteljährltdje Ped)nung§ftetlung eiugufügren uttb auch ferner»

hin inneguhalten. ®ie gleid)en ©ri'tnbe, wetd)e bie §attb»
toerfer bon §orgen giegu oeranlafeten, haben auch bie ©djrei»
nermeifter beiber ©eebegirfe gu obigem Pefdjluffe bewogen.

®ie bisher innegehabte tgeiltoeife ®albjagr= unb 3af)reSrech=

nuug ift auch Wirflid) eitt überlebtes ©hftem unb mit beut

heutigen ©efdjäftSberfehr abfolut nidjt mehr tm ©inflang
fteheub. @§ gibt nur Wenige ©efcgäfte, mit betten ber §anb»
Werfer berfehren tnufe, Wethe mehr als 3 Plonate 3«l fegen

für ihre Sieferuttgen, unb ift fomit aud) ber legtere gegwungen,
ein ©leidjeS gu thun, um feinen Perpflthtuugen einigermafeett
nathfwnwen gu fönnen. Slud) bas mit Peujagr in .traft ge=

tretene KonfurSgefeg bebingt ebenfalls eitt rafdjereS 3al)lungS»
fhftem. i

kantonale Sehrlingspriifungeii in <31. ©alten, ft-ür
bie nächfee fantonale SegrlingSprüfnng ift folgenbes Programm

feftgefteüt: 1. ®ie Prüfungsarbeiten ober Probeftüde finb btS

31. Plärg unter ber Slbreffe „Sebrling? Prüfung @t. ©allen"
eingufenben. 2. ©cglufeprüfung Sonntag ben 3. Slpril, Por»
mittags halb 9 bis halb 1 Uhr, im Pealfdjulgebäube ©t.
©allen. 3. Slbgabe ber Peridjte ber $adjepperten Sonntag
ben 3. aipril, PadjmittagS halb 3 Uhr, im ©aale beS ,,©djü»
gengarten". 4. Deffentlidje ®iplomirung Sonntag bett 10.
3tprit, PlittagS halb 3 Uhr, im ©aale beS „Scgügengarten".
5. Deffentticge SluSftellung ber SehrlittgS » Slrbeiteu in ber
®urnhalle beS ©djulgaufeS gum Söürgli, pon ©ottntag bett
10. Slpril, PahmittagS 4 Uhr, bis Plittwodj ben 13. Slpril,
SlbettbS 5 Uhr. ®en Sehrliiigeit, toeldje gum ®hetl mit bett

jjriihpgen attfommen werben, wirb oor ber ©chlnfeprüfuttg
ein einfacher SmbiS geboten. $ür gadjepperten, Kommiffion
ttnb Sehrlinge finbet nah ber ©hlnfepritfuug ein gemeittfa»
meS Plittageffen im ©aale beS „©djügengarten" ftatt.

©Icïtrifhc „Piutfen"! 3m f. fèoftgeater gu Plütthen
hat fih gegeigt, bafe bie eleftrtfdjen ©lüglampeu, wenn fie
mit buttflem ©toffe bebedt werben, eine grofee ,f?ige unb
Pranbgefahr Pcrurfachen. ©in Perftth hat ergeben, bafe binnen
7 Plinuten bie §ige auf 195" ©elfiuS ftieg unb bafe Paud)=
unb Pranbgerttd) entftanb. ®er Piagiftrat erläfet nah SSor»

fhlag ber eteftrotehnifhen Perfuh§anftalt ben Sluftrag, bafe

bei ©ffeftbeleuhtungen auf ber Pühne bie eleftrifhett ©lüh»
latnpen mit ©hugferben aus Pletall umgeben werben. Sin»

lafe gu biefen Perfudjen ber eleftrotehnifheu PerfuhSftntiou
gab ein bei einer Stufführung beS „Pigoletto" üorgefomntener
Unfall. Pei bem angeftetlten Perfnhe war bie Temperatur
ber ßampe 87 bis 90" ©elfiuS. Pah Auflegung beS rotljen
©elatinfhirmeS ftieg bie ®emperatnr ber ©laSbime auf i 20"
©elfiuS. SUS über ben ©etatinfdjlrm ber in ber betreffenben

„Pigoletto"=Porfteltuug benügte Sappen ans grober bemalter
Seiitmanb gelegt würbe, war bie ®emperatur nah bier Pli»
nuten 144" ©elfiuS, nah 5 Plinuten 169" ©elfiuS, nah
7 Plinuten, wie oben erwähnt, 195° ©elfiuS. ®a3 ®ut=
ahten fdjtiefet: ®S ift ^temit nahgewiefen, bafe eine Pe»
bedung ber ©li'hlampen, namentlich mit bunfelu Stoffen,
bireft feuergefährlich unb befehalb abfolut unguläfftg ift.

Sunt Kapitel „Supbhauten". ©in „Steinharter unb
©rütlianer" fcfjreibt bem Organ beS ©rütlibereinS : ®aS Por»
gehen beS ©rütliPereinS ©ertf betreffenb „Perfhwenbung oon
Plilliouett gu ©taatsbauten" mufe in ben Peigen ber Pau»
hanbwerfer uttb Kiinftter auf entfhtebenen Hßiberftanb ftofeeu
unb grnar aus Wihtigen ©rünben. 3ebermann weife, bafe in
^olge ber berfdjiebenett Krah§ unb anberweitiger Umftänbe
bie pripate Pauthätigfeit auf ein beforgnifeerregenbeS Plini»
mum befdjräuft ift. ©ange ©haaren oon Pauarbeitern finb
fh°n gtoei bis brei Plonate arbeitslos. Unb uornuSfihtlidj
tritt uoct) nidjt fobalb eine Pefferung ein, was natürlich auf
bie Söhne ber noch Pefhäftigten einen nahtheiligen ©influfe
ausübt. Pun ift eS bod) gewife ein SLMberfpruh, wenn bie
gleichen Seute, bie ben berechtigten Puf auf 3lrbeit erheben
unb bem Staat bie Pflidjt aufbürben wollen, für Slrbeit gu
forgen, bagegen proteftiren, wenn ber ©taat in ber Sage ift,
eine grofee StrbeitSgelegengeit für ben einfaegften SIrbeiter bis
gum Künftler gu fdjnffen, bafe er baS wirflih tgue 2öenn
jeber monumentale P.au als „SupS" tapirt wirb unb mau
fih in biefer §infid)t nur auf baS Pothwertbigfte befhränfett
wollte, würbe g. P. bie ©teitthauerprofeffion faft gängtidj Oer»

brängt werben. Unb beruht nicht bie ©tiderei, bie man mit
Pecljt mit allen möglichen Plitteln bor gänglihem Perfall
retten will, cbenfo bie ©eibeninbuftrte, audj auf SupuS SBaS

würben bie Slrbeiter ber betreffenben Pranhen fagen, wenn
man oerlaugen würbe, eS bürfe fein feibenes Uleib mehr ge»

tragen, eS bürfe feine geftidten Porhänge mehr gebrauht
Werben, unb attS ben ©rfparntffen folle man bie Potgleibeu»
ben unterftügen! 3h glaube, bie Slrbeiter würben fid) be»

banfen. äßeuu man überhaupt allen fogenannten SupuS ab»

fhoffen wollte, fo fönnte man noch mehr als bie .fälfte ber

noh befhäftigten Slrbeiter auf's pflafter werfen.

Nr. 51 Zlwstririî schweizerische Handwerker-Zeitung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins) 585

verein, Schweizer. Coiffenrverband, Spenglermeisterverein Zü-
rich, Buchbindermeisterverein Zürich, Industrie- und Gewerbe-

museum St. Gallen — zusammen nur 25 von 78 Sektionen.

Da die s. Z. bestimmte Ablieferungsfrist (Ende Februar) schon

überschritten, ersuchen wir die rückständigen Sektionen dringend

um beförderliche Einsendung ihrer Jahresberichte, damit die

Veröffentlichung des Gesammtberichtes keine Verzögerung er-

leidet. Zu spät einlangende Berichte müßten wegfallen.

Den Sekttonskassieren zur gefälligen Nottznahme, daß

nächstens die Jahresbeiträge pro 1892 per Nachnahme er-

hoben werden, sofern nicht bis Ende März die Bezahlung

des Beitrages per Mandat vorgezogen wird. Allfällige Aen-

dernngen in der Mitgliederzahl sind beförderlich unserm Quä-

stor, Herrn Stadtrath Koller in Zürich, mitzutheilen.
*

5
*

Auf Wunsch mehrerer Sektionen, welche die Prämien für
Lehrlingsprüfungen in Form geeigneter Fachschriften und

Utensilien verabfolgen, wurde letztes Jahr mit erheblichen

Kosten ein Depot solcher Prämien (Fachschriften, Werkzeuge,

Reißzeuge u. A. m.) im „Pestalozzianum" in Zürich errichtet

und ein Verzeichnis derselben jeder Sektion zur Verfügung

gestellt. Wenn diese Gelegenheit zur Erwerbung zweckmäßiger

Prämien in Zukunft nicht besser benützt würde als im letzten

Jahre, wären wir genöthigt, von wcitern Anschaffungen ab-

zusehen. Im Interesse der Sache möchten wir daher die-

jenigen Sektionen, welche auch in diesem Jahre solche Prä-
mien zu verabfolgen gedenken, ernstlich ersuchen, die noch

vorräthigen Fachschriften und Utensilien vom Depot beziehen

zu wollen. Das Verzeichuiß steht zur Verfügung. Man wende

sich an unser Sekretariat oder direkt an das „Pestälozzianum
Zürich".

Mit freundeidgenössischem Gruß

Für den leitenden Ausschuß,
Der Präsident:

Dr. Z. Stößel, ê
Der Sekretär:
Werner Krebs.

Verschiedenes.
(Korresp.) Der Schlossermeisterverein Luzern hat, in

Unterhandlung mit den hiesigen Eisengeschäften, die Zuge-
ständnisse erhalten, daß einige Artikel, die hauptsächlich der

Kleinmeister macht, nicht mehr auf Lager geführt werden;
und wieder solche, wie z. B. Ofenrohre, Winkel u. s. w., an
Schlosser und Ofengeschäfte mit Vorzugspreisen verkauft wer-
den. Dieses lobenswerthe Entgegenkommen von Seite der

Eisenhandlungen bestimmt die Meisterschaft, die Waarenbe-

züge möglichst auf hiesigem Platze zu decken.

Vierteljahrsrechnungèn. Gleich wie die vereinigten Hand-
wcrker von Horgen und Umgebung, hat auch der Schreiner-
meisterverband der beiden Seebezirke Horgen und Meilen in
seiner letzten Versammlung beschlossen, für das Jahr 1892
vierteljährliche Rechnungsstellung einzuführen und auch ferner-

hin innezuhalten. Die gleichen Gründe, welche die Hand-
werter von Horgen hiezu veranlaßten, haben auch die Schrei-
nermeister beider Seebezirke zu obigem Beschlusse bewogen.

Die bisher innegehabte theilweise Halbjahr- und Jahresrech-

nung ist auch wirklich ein überlebtes System und mit dem

heutigen Geschäftsverkehr absolut nicht mehr im Einklang
stehend. Es gibt nur wenige Geschäfte, mit denen der Hand-
werker verkehren muß, welche mehr als 3 Monate Ziel setzen

für ihre Lieferungen, und ist somit auch der letztere gezwungen,
ein Gleiches zu thun, um seinen Verpflichtungen einigermaßen
nachkommen zu können. Auch das mit Neujahr in Kraft ge-
tretene Konkursgesetz bedingt ebenfalls ein rascheres Zahlungs-
system.

Kantonale Lehrlingsprnfungen in St. Gallen. Für
die nächste kantonale Lehrlingsprüfung ist folgendes Programm

festgestellt: 1. Die Prüfungsarbeiten oder Probestücke sind bis
31. März unter der Adresse „LehrlingsPrüfung St. Gallen"
einzusenden. 2. Schlußprüfung Sonntag den 3. April, Vor-
mittags halb 9 bis halb 1 Uhr, im Realschulgebäude St.
Gallen. 3. Abgabe der Berichte der Fachexperten Sonntag
den 3. April, Nachmittags halb 3 Uhr, im Saale des „Schü-
tzengarten". 4. Oeffentliche Diplomirung Sonntag den 10.
April, Mittags halb 3 Uhr, im Saale des „Schützengarten".
5. Oeffentliche Ausstellung der Lehrlings - Arbeiten in der

Turnhalle des Schulhauses zum Bürgli, von Sonntag den
10. April, Nachmittags 4 Uhr, bis Mittwoch den 13. April,
Abends 5 Uhr. Den Lehrlingen, welche zum Theil mit den

Frühzügen ankommen werden, wird vor der Schlußprüfnug
ein einfacher Jmbis geboten. Für Fachexperten, Kommission
und Lehrlinge findet nach der Schlnßprüfung ein gemeinsa-
mes Mittagessen im Saale des „Schützengarten" statt.

Elektrische „Mucken"! Im k. Hoftheater zu München
hat sich gezeigt, daß die elektrischen Glühlampen, wenn sie

mit dunklem Stoffe bedeckt werden, eine große Hitze und
Brandgefahr verursachen. Ein Versuch hat ergeben, daß binnen
7 Minuten die Hitze auf 195° Celsius stieg und daß Rauch-
und Brandgeruch entstand. Der Magistrat erläßt nach Vor-
schlag der elektrotechnischen Versuchsanstalt den Austrag, daß
bei Effektbeleuchtungen auf der Bühne die elektrischen Glüh-
lampen mit Schutzkörben aus Metall umgeben werden. An-
laß zu diesen Versuchen der elektrotechnischen Versuchsstation
gab ein bei einer Aufführung des „Nigoletto" vorgekommener
Unfall. Bei dem angestellten Versuche war die Temperatur
der Lampe 87 bis 90° Celsius. Nach Auflegung des rothen
Gelatinschirmes stieg die Temperatur der Glasbirne ans l 20°
Celsius. Als über den Gelatinschirm der in der betreffenden

„Rigoletto"-Vorstellung benützte Lappen ans grober bemalter
Leinwand gelegt wurde, war die Temperatur nach vier Mi-
nuten ^ 144° Celsius, nach 5 Minuten 169° Celsius, nach

7 Minuten, wie oben erwähnt, 195° Celsius. Das Gut-
achten schließt: Es ist hiemit nachgewiesen, daß eine Be-
deckung der Glühlampen, namentlich mit dunkeln Stoffen,
direkt feuergefährlich und deßhalb absolut unzulässig ist.

Zum Kapitel „Luxusbauten". Ein „Steinhauer und
Grütlianer" schreibt dem Organ des Grütlivereins: Das Vor-
gehen des Grütlivereins Genf betreffend „Verschwendung von
Millionen zu Staatsbauten" muß in den Reihen der Bau-
Handwerker und Künstler auf entschiedenen Widerstand stoßen
und zwar aus wichtigen Gründen. Jedermann weiß, daß in
Folge der verschiedenen Krachs und anderweitiger Umstände
die private Bauthätigkeit auf ein besorgnißerregeudes Mini-
mum beschränkt ist. Ganze Schaaren von Bauarbeitern sind
schon zwei bis drei Monate arbeitslos. Und voraussichtlich
tritt noch nicht sobald eine Besserung ein, was natürlich auf
die Löhne der noch Beschäftigten einen nachtheiligen Einfluß
ausübt. Nun ist es doch gewiß ein Widerspruch, wenn die
gleichen Leute, die den berechtigten Ruf auf Arbeit erheben
und dem Staat die Pflicht aufbürden wollen, für Arbeit zu
sorgen, dagegen protestiren, wenn der Staat in der Lage ist,
eine große Arbeitsgelegenheit für den einfachsten Arbeiter bis
zum Künstler zu schaffen, daß er das wirklich thue! Wenn
jeder monumentale Bau als „Luxus" taxirt wird und man
sich in dieser Hinsicht nur auf das Nothwendigste beschränken

wollte, würde z. B. die Steinhauerprofession fast gänzlich ver-
drängt werden. Und beruht nicht die Stickerei, die man mit
Recht mit allen möglichen Mitteln vor gänzlichem Versall
retten will, ebenso die Seidenindustrie, auch auf Luxus? Was
würden die Arbeiter der betreffenden Branchen sagen, wenn
man verlangen würde, es dürfe kein seidenes Kleid mehr ge-
tragen, es dürfe keine gestickten Vorhänge mehr gebraucht
werden, und aus den Ersparnissen solle man die Nothleiden-
den unterstützen! Ich glaube, die Arbeiter würden sich be-
danken. Wenn man überhaupt allen sogenannten Luxus ab-
schaffen wollte, so könnte man noch mehr als die Hälfte der
noch beschäftigten Arbeiter auf's Pflaster werfen.
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